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7. Was ist bei Vereinbarung von Vertragsstrafen zu beachten?

37Frikell

wird er auch 13 Tage zu spät fertig, verdoppelt sich der genannte 
Tagessatz auf unangemessene 0,4%.

Zum anderen berechtigt die Klausel den Auftraggeber auch dann 
dazu, eine Vertragsstrafe von 0,2% zu fordern, wenn der Auftrag-
nehmer trotz verspätetem Beginn weder Zwischentermine versäumt, 
noch verspätet fertig wird. Auch dies ist unangemessen.44)

7.2 Was ist bei Vertragsstrafen für Zwischenfristen zu beach-
ten?

Die Angemessenheit einer Vertragsstrafeklausel kann auch dadurch 
beeinträchtigt sein, dass zwar eine Vertragsstrafen-Höhe festgelegt 
ist, die formal die oben dargestellten Werte einhält, jedoch nicht nur 
für den Fertigstellungstermin, sondern auch bei schuldhafter Versäu-
mung von Zwischenfristen gelten sollen.

Beispiel:
Bei einer Auftragssumme von 3.146.000 Euro ist in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen u. a. geregelt, dass der Auftragnehmer für 
jeden Werktag des Verzuges sowohl bei Überschreitung des Fertig-
stellungstermins, als auch bei Überschreitung von Einzelterminen, 
eine Vertragsstrafe von 5.000 Euro zu bezahlen hat, wobei die Ver-
tragsstrafe auf höchstens 5% der Auftragssumme begrenzt ist. Der 
Auftragnehmer überschreitet die vereinbarten Zwischenfristen um 
insgesamt 28 Tage, der Auftraggeber fordert eine Vertragsstrafe von 
140.000 Euro.

Des OLG München45) erklärt diese Klausel mit Urteil vom 06. 12. 
2012 für unangemessen und damit für unwirksam.

Da eine solche Vertragsstrafe-Vereinbarung nicht nur das Interesse 
des Auftraggebers berücksichtigen darf, sondern auch die Auswir-
kungen auf den Auftragnehmer in wirtschaftlich vertretbaren Gren-
zen halten muss, ist sie nur dann angemessen, wenn sie bei 
Zwischenterminen auf diejenige Leistung begrenzt ist, die der 
Auftragnehmer bis zum jeweiligen Zwischentermin erbringt. Sie 
muss also in Bezug auf die zugrunde liegende Auftragssumme so 
bemessen sein, als wäre der Auftragnehmer allein mit Leistungen bis 
zum jeweiligen Zwischentermin beauftragt.

44) OLG Nürnberg vom 24. 03. 2010, Az.: 13 U 201/10, Baurechts-Report 2010, S. 23.
45) OLG München vom 06. 12. 2012, Az.: Verg 25/12, Baurechts-Report 2013, S. 5.
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Beispiel:
Bei einer Auftragssumme von 3.146.000 Euro ist in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen u. a. geregelt, dass der Auftragnehmer für 
jeden Werktag des Verzuges sowohl bei Überschreitung des Fertig-
stellungstermins, als auch bei Überschreitung von Einzelterminen, 
eine Vertragsstrafe von 5.000 Euro zu bezahlen hat, wobei die Ver-
tragsstrafe auf höchstens 5% der Auftragssumme begrenzt ist. Der 
Auftragnehmer überschreitet die vereinbarten Zwischenfristen um 
insgesamt 28 Tage, der Auftraggeber fordert eine Vertragsstrafe von 
140.000 Euro.
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Die dargestellten Anforderungen an eine Vertragsstrafe-Klausel gel-
ten im Übrigen unabhängig davon, ob es sich um einen Bauvertrag 
mit kleinerem oder größerem Ver tragsumfang, um einen Vertrag 
nach VOB/B oder BGB, um eine Vereinbarung zwischen Privatleuten 
oder eine Regelung im sogen. kaufmännischen Geschäfts verkehr 
handelt.

7.3 Wann bleibt eine Vertragsstrafe bei einvernehmlicher Än-
derung des Ausführungstermins bestehen?

Ändern die Vertragspartner einvernehmlich einen vereinbarten Aus-
führungstermin, zu dessen Sicherung eine Vertragsstrafe vereinbart 
wurde, und versäumt der Auftragnehmer später den neuen Termin, 
ist von einer Fortgeltung der Vertragsstrafe grundsätzlich nur dann 
auszugehen, wenn dies durch eine ausdrückliche Erklärung oder 
aufgrund einer entsprechender Bezugnahme auf den Ursprungs-
vertrag (z. B. „es gelten im Übrigen die vertraglichen Bestimmungen 
fort.“) vereinbart wurde.

Anderenfalls kann eine Aufrechterhaltung der Vertragsstrafe aus-
nahmsweise nur dann in Frage kommen, wenn der Terminverschie-
bung keine nennenswerte Bedeutung zukommt. Je gewichtiger eine 
solche Terminverschiebung ist, um so weniger ist davon auszuge-
hen, dass die frühere Vertragsstrafe-Vereinbarung Bestand haben 
soll.46)

7.4 Können Vertragsstrafe-Klauseln nur teilweise wirksam 
sein?

Nach der Rechtsprechung des BGH kann bei einer Vertragsstrafe-
Klausel, die in einen unwirksamen und einen wirksamen Restteil auf-
gegliedert werden kann, der wirksame Teil erhalten bleiben.

Das kommt allerdings nur dann in Frage, wenn der wirksame Teil 
eine angemessene, aus sich heraus verständliche Regelung enthält, 
die sich von einem unangemessenen und damit nichtigen Rege-
lungsteil grammatikalisch und inhaltlich abgrenzen lässt.47)

Beispiel:
„Bei Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfristen hat der AN 
im Falle des Verzuges für jeden Werktag der Verspätung eine Ver-

46) OLG Düsseldorf vom 19. 04. 2012, Baurechts-Report 2013, S. 6.
47) Vgl. BGH vom 22. 10. 1998, Az.: VII ZR 167/97, NJW 99, 417.
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Beispiel:
„Bei Überschreitung der vereinbarten Ausführungsfristen hat der AN 
im Falle des Verzuges für jeden Werktag der Verspätung eine Ver-
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tragsstrafe i. H. von 0,3% der Auftragssumme zu zahlen, insgesamt 
darf die vereinbarte Vertragsstrafe 5% der Abrechnungssumme nicht 
überschreiten. Als Endtermin wird der . . . vereinbart. Es gelten fol-
gende Zwischentermine: . . .

Diese Klausel ist, soweit sie nur den Endtermin erfasst, nicht zu 
beanstanden.

Da sie jedoch auch diverse Zwischentermine einschließt, müsste 
man eigentlich die gesamte Klausel für unwirksam halten, da infol-
ge der Einbeziehung der Zwischentermine die volle Vertragsstrafe 
von 5% der Abrechnungssumme innerhalb kurzer Zeit verwirkt sein 
kann, was unangemessen ist.

Der BGH ist in diesem Fall der Auffassung, dass die genannte Klau-
sel zwei jeweils eigenständige, aus sich heraus verständliche Rege-
lungen enthält. Soweit sich die Klausel auf den Endtermin bezieht, 
kann sie deshalb einer getrennten Inhaltskontrolle unterzogen wer-
den. Dieser Teil der Klausel ist angemessen und bleibt damit auch 
wirksam.

Soweit sich die Klausel auch auf Zwischenfristen bezieht, ist sie un-
angemessen und damit unwirksam.48)

7.5 Was müssen Architekten bei Empfehlung von Vertrags-
strafen beachten?

Architekten sollten beachten, dass sie zwar vom Grundsatz her zu 
einer rechtsberatenden Tätigkeit des Auftraggebers weder berech-
tigt noch verpfl ichtet sind, dass sie den Auftraggeber jedoch nach 
der maßgeblichen Rechtsprechung trotzdem rechtzeitig darauf hin-
weisen müssen, dass Vertragsstrafen in AGB nicht ohne Festlegung 
einer angemessenen Obergrenze wirksam sind.49)

Hinweisen müssen sie auch darauf, dass der Auftraggeber nur dann 
eine verwirkte Vertragsstrafe verlangen kann, wenn er sich diese 
bei der Abnahme der Bauleistung vorbehält – er die Vertragsstrafe 
also ausdrücklich vom Auftragnehmer zu diesem Zeitpunkt verlangt.

48) BGH vom 08. 07. 2004, Az.: VII ZR 24/03, Baurechts-Report 9/2004, S. 1.
49) OLG Hamm vom 15. 02. 2005, Az.: 21 U 27/04, BauR 2005, 1350.
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tragsstrafe i. H. von 0,3% der Auftragssumme zu zahlen, insgesamt 
darf die vereinbarte Vertragsstrafe 5% der Abrechnungssumme nicht 
überschreiten. Als Endtermin wird der . . . vereinbart. Es gelten fol-
gende Zwischentermine: . . .
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2.2	 Wie	wirkt	sich	ein	gestörter	Bauablauf	finanziell	aus?

2.2.1 Welche Anspruchsgrundlagen kommen hier in Betracht?

Für die Durchsetzung etwaiger Mehrkostenansprüche kommen für 
den Auftragnehmer verschiedene Anspruchsgrundlagen in Betracht, 
die unterschiedliche Voraussetzungen verlangen und auch zu unter-
schiedlichen finanziellen Ergebnissen führen:

– Ein geänderter Vergütungsanspruch ist denkbar, wenn die Be-
hinderung auf eine den Vertrag ändernde Anordnung des Auftrag-
gebers zurückzuführen ist (§ 2 Abs. 5 und 6 VOB/B).

– Ein Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers ist bei ei-
nem „Annahmeverzug“ des Auftraggebers in Betracht zu ziehen 
(§ 642 BGB, § 6 Abs. 6 Satz 2 VOB/B).

– Ein Schadensersatzanspruch des Auftragnehmers setzt eine 
schuldhafte Pflichtverletzung durch den Auftraggeber voraus (§ 6 
Abs. 6 Satz 1VOB/B).

Allgemein ist zu sagen, dass für den Auftragnehmer sinnvoll ist, sei-
ne Ansprüche in dieser „Rangfolge“ zu prüfen. In den Anspruchs-
voraussetzungen (auch bezüglich der Beweislast) aber auch im 
finanziellen Ergebnis wird es in der Regel für den Auftragnehmer 
besser sein, einen geänderten Vergütungsanspruch aufgrund einer 
Vertragsänderung oder Zusatzleistung durchzusetzen. Der „Ent-
schädigungsanspruch“ nach § 642 BGB hat gegenüber dem Scha-
densersatzanspruch des § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B unter anderem 
den Vorteil, dass er kein „schuldhaftes Verhalten“ des Auftraggebers 
voraussetzt.

2.2.2 Wann hat der Auftragnehmer bei einem VOB-Vertrag 
 Anspruch auf eine geänderte Vergütung?

2.2.2.1 Vertragsänderung oder Zusatzleistung?

Haben die Vertragspartner die VOB/B vereinbart, so sind hier die 
Voraussetzungen für die Anwendung der §§ 2 Abs. 5 und 6 VOB/B 
zu prüfen.

Diese Bestimmungen setzen voraus, dass der Auftraggeber eine 
leistungsändernde Anordnung trifft oder eine Zusatzleistung for-
dert .
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Beispiele für eine Vertragsänderung:
– Der Auftragnehmer fi ndet Bodenklassen vor, die deutlich schwie-

riger zu bearbeiten sind als die ausgeschriebenen, was zeitliche 
Verzögerungen und Mehrkosten zur Folge hat. Der Auftragneh-
mer meldet Behinderung an. Nun ordnet der Auftraggeber an, die 
Arbeiten entsprechend den vorgefundenen Verhältnissen durch-
zuführen, ändert also den Vertrag (§ 2 Abs. 5 VOB/B).

– Im Leistungsverzeichnis war eine Großfl ächenschalung vorgese-
hen. Die Detailplanung ergibt, dass diese nicht eingesetzt werden 
kann, was wiederum zu Verzögerungen und Mehrkosten führt. 
Der Auftraggeber trifft eine entsprechende Anordnung.

– Der Auftraggeber verändert den zeitlichen Ablauf der Baustel-
le.

In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob der Auftraggeber 
eines VOB-Vertrags auch das Recht hat, nach  § 2 Abs. 5 VOB/B 
einseitig Änderungen im zeitlichen Bauablauf festzulegen. Nach 
zwischenzeitlich ganz überwiegender Meinung ist dies zulässig, so-
fern die Änderung bezogen auf das jeweilige Vorhaben sich im üb-
lichen und von vornherein zu erwartenden Rahmen hält und den 
Auftragnehmer nicht unzumutbar belastet.96) Selbstverständlich 
ist den Vertragspartnern aber unbenommen, einvernehmlich einen 
geänderten zeitlichen Ablauf der Baustelle auch über diesen engen 
Rahmen hinaus festzulegen und die hieraus bedingten Mehrkosten 
als Vertragsänderung abzurechnen. Auch dann, wenn der Auftragge-
ber unberechtigt eine zeitliche Anordnung trifft, die sich nicht mehr im 
Rahmen der Zumutbarkeit hält, sind für die Abrechnung die Grund-
sätze des § 2 Abs. 5 VOB/B anzuwenden, wenn sich der Auftrag-
nehmer etwa durch Weiterarbeit auf diese unberechtigte Anordnung 
„zähneknirschend einlässt“.97)

– Infolge zeitlicher Verzögerungen vereinbart der Auftraggeber mit 
dem Auftragnehmer im Wege der Vertragsänderung die Leistung 
von Überstunden.

Wird die Behinderung durch eine Zusatzleistung verursacht, bietet 
sich ebenfalls an, die hieraus resultierenden Folgen über den § 2 
Abs. 6 VOB/B zu regeln, also eine Vergütungsanpassung vorzuneh-
men und gegebenenfalls eine neue Ausführungsfrist festzulegen.

96) Handbuch Bauzeit, Rdn. 679 m. w. H.
97) Ebenso Handbuch Bauzeit, Rdn. 682 f.

Beispiele für eine Vertragsänderung:
– Der Auftragnehmer fi ndet Bodenklassen vor, die deutlich schwie-

riger zu bearbeiten sind als die ausgeschriebenen, was zeitliche 
Verzögerungen und Mehrkosten zur Folge hat. Der Auftragneh-
mer meldet Behinderung an. Nun ordnet der Auftraggeber an, die 
Arbeiten entsprechend den vorgefundenen Verhältnissen durch-
zuführen, ändert also den Vertrag (§ 2 Abs. 5 VOB/B).

– Im Leistungsverzeichnis war eine Großfl ächenschalung vorgese-
hen. Die Detailplanung ergibt, dass diese nicht eingesetzt werden 
kann, was wiederum zu Verzögerungen und Mehrkosten führt. 
Der Auftraggeber trifft eine entsprechende Anordnung.

– Der Auftraggeber verändert den zeitlichen Ablauf der Baustel-Auftraggeber verändert den zeitlichen Ablauf der Baustel-Auftraggeber verändert den zeitlichen Ablauf
le.

– Infolge zeitlicher Verzögerungen vereinbart der Auftraggeber mit 
dem Auftragnehmer im Wege der Vertragsänderung die Leistung 
von Überstunden.
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Wie die obigen Beispiele zeigen, ist in jedem Fall für diesen Weg 
Voraus setzung, dass der Auftraggeber auch eine entsprechende 
Anordnung trifft, deren Vorliegen der Auftragnehmer beweisen 
muss.

Verweigert allerdings der Auftragnehmer die Weiterarbeit, weil die 
zeitliche Änderungsanordnung des Auftraggebers die Grenzen der 
Zumutbarkeit überschreitet, so richten sich die Grundsätze der hier-
durch bedingten Mehrkosten nach § 6 Abs. 6 VOB/B.

2.2.2.2 Wann besteht ein Anspruch auf Vergütungsanpassung 
ohne nachweisbare Anordnung des Auftraggebers?

Im Einzelfall ist eine förmliche „Anordnung“ für einen geänderten 
Vergütungsanspruch des Auftragnehmers verzichtbar, nämlich 
dann, wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 8 VOB/B vorliegen.

Beispiel:
Der Auftragnehmer will die Bodenplatte betonieren. Es kommt zu 
 einem unerwarteten Einbruch von Grundwasser, sodass der Einsatz 
von Pumpen notwendig wird, um zu vermeiden, dass die Baustel-
le eingestellt werden muss oder Schäden auftreten. Fehlt hier eine 
einschlägige LV-Position für Wasserhaltung und ist somit der Auf-
tragnehmer in der weiteren Ausführung der Baumaßnahme mangels 
vertraglicher Abrede zum Einsatz der Pumpen behindert, so wird 
man den Auftragnehmer für berechtigt ansehen, gemäß den Grund-
sätzen des § 2 Abs. 8 Nr. 2 und 3 VOB/B auch ohne Anordnung des 
Auftraggebers hier auf dessen Kosten Pumpen einzusetzen.

Auch bei „Behinderungen“ durch Mengenmehrungen nach § 2 
Abs. 3 VOB/B (siehe hierzu Rdn. 69) fehlt es an einer „ändernden 
Anordnung“ Auftraggebers. Die Mehrkosten werden gemäß den in 
§ 2 Abs. 3 VOB/B genannten Grundsätzen ermittelt.

2.2.2.3 Nach welchen Grundsätzen ist bei einem VOB-Vertrag die 
Vergütung anzupassen?

Die Anspruchsberechnung erfolgt gemäß den Grundsätzen der 
VOB/B (§ 2 Abs. 3 Nr. 2, §§ 2 Abs. 5 und 6 Nr. 2) und somit nach dem 
sogenannten „Vertragspreisniveau“, also auf der Basis einschlägi-
ger Vergleichspositionen oder der Urkalkulation des Auftragnehmers. 
Löst somit beispielsweise eine vorgenommene Vertragsänderung 
eine längere Bauzeit aus, so ist auf Basis der Preisermittlungsgrund-
lagen des Hauptangebots festzustellen, welche Mehrkosten sich 
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Beispiel:
Der Auftragnehmer will die Bodenplatte betonieren. Es kommt zu 
 einem unerwarteten Einbruch von Grundwasser, sodass der Einsatz 
von Pumpen notwendig wird, um zu vermeiden, dass die Baustel-
le eingestellt werden muss oder Schäden auftreten. Fehlt hier eine 
einschlägige LV-Position für Wasserhaltung und ist somit der Auf-
tragnehmer in der weiteren Ausführung der Baumaßnahme mangels 
vertraglicher Abrede zum Einsatz der Pumpen behindert, so wird 
man den Auftragnehmer für berechtigt ansehen, gemäß den Grund-
sätzen des § 2 Abs. 8 Nr. 2 und 3 VOB/B auch ohne Anordnung des 
Auftraggebers hier auf dessen Kosten Pumpen einzusetzen.
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NEIN: Hat die Behinderung ihre Ursache 
in einem sonstigen Umstand aus dem 

Risikobereich des Auftraggebers?

JA: u. U. Anspruch des Auftragnehmers 
auf Verlängerung der Ausführungsfrist 

und Mehrvergütung (§§ 2 Abs. 5, 6 VOB/B)

JA: Bei Annahmeverzug hat der Auf-
tragnehmer Wahlrecht zwischen Scha-

densersatz nach § 6 Abs. 1 Satz 1 
VOB/B und Entschädigung nach § 6 

Abs. 1 Satz 2 VOB/B, § 642 BGB

JA: kein 
Anspruch

NEIN: Wurde der 
Auftraggeber in 
Annahmeverzug 

gesetzt?Ist der Schaden auf vom Auftragge-
ber nicht korrekt erfüllte Mitwirkungs-

pflichten zurückzuführen?

NEIN: Hat der Auftraggeber seine Mitwir-
kungspflichten korrekt erfüllt?NEIN: kein 

Anspruch
JA: Der Auftragneh-
mer hat Anspruch 

auf Schadensersatz 
nach § 6 Abs. 1 Satz 

1 VOB/B

JA: Sind dem Auftragneh-
mer hierdurch Mehrkosten 

entstanden?

NEIN: kein 
AnspruchHat der Auftraggeber die Behin-

derung schuldhaft verursacht?

JA

NEIN: War die Behinderung offenkundig?JA: Der Auftraggeber hat Anspruch auf 
Verlängerung der Ausführungsfrist

NEIN: kein 
Anspruch

JA: Ist die Behinderung 
 ursächlich für die Verzögerung?

NEIN: kein 
Anspruch

JA: Hat der Auftragnehmer die 
Behinderung korrekt angezeigt?

NEIN: kein 
Anspruch

JA: Der Auftragneh-
mer hat Anspruch auf 
Entschädigung nach 

§ 6 Abs. 1 Satz 2 
VOB/B, § 642 BGB

JA: kein 
Anspruch

NEIN: Hat die Behinderung ihre Ursache in 
einer Anordnung des Auftraggebers?

JA: Hat die Behinderung ihre Ursache in einem dem 
Auftragnehmer zurechenbaren Umstand?

Wurde der Auftragnehmer 
in der Ausführung behindert?

VOB-Vertrag: 
Ansprüche des Auftragnehmers bei Behinderungen

NEIN: Hat die Behinderung ihre Ursache 
in einem sonstigen Umstand aus dem 

Risikobereich des Auftraggebers?

JA: u. U. Anspruch des Auftragnehmers 
auf Verlängerung der Ausführungsfrist 

und Mehrvergütung (§§ 2 Abs. 5, 6 VOB/B)

JA: Bei Annahmeverzug hat der Auf-
tragnehmer Wahlrecht zwischen Scha-

densersatz nach § 6 Abs. 6 Satz 1 
VOB/B und Entschädigung nach § 6 

Abs. 6 Satz 2 VOB/B, § 642 BGB

JA: kein 
Anspruch

NEIN: Wurde der 
Auftraggeber in 
Annahmeverzug 

gesetzt?Ist der Schaden auf vom Auftragge-
ber nicht korrekt erfüllte Mitwirkungs-

pflichten zurückzuführen?

NEIN: Hat der Auftraggeber seine Mitwir-
kungspflichten korrekt erfüllt?NEIN: kein 

Anspruch
JA: Der Auftragneh-
mer hat Anspruch 

auf Schadensersatz 
nach § 6 Abs. 6 Satz 

1 VOB/B

JA: Sind dem Auftragneh-
mer hierdurch Mehrkosten 

entstanden?

NEIN: kein 
AnspruchHat der Auftraggeber die Behin-

derung schuldhaft verursacht?

JA

NEIN: War die Behinderung offenkundig?JA: Der Auftraggeber hat Anspruch auf 
Verlängerung der Ausführungsfrist

NEIN: kein 
Anspruch

JA: Ist die Behinderung 
 ursächlich für die Verzögerung?

NEIN: kein 
Anspruch

JA: Hat der Auftragnehmer die 
Behinderung korrekt angezeigt?

NEIN: kein 
Anspruch

JA: Der Auftragneh-
mer hat Anspruch auf 
Entschädigung nach 

§ 6 Abs. 6 Satz 2 
VOB/B, § 642 BGB

JA: kein 
Anspruch

NEIN: Hat die Behinderung ihre Ursache in 
einer Anordnung des Auftraggebers?

JA: Hat die Behinderung ihre Ursache in einem dem 
Auftragnehmer zurechenbaren Umstand?

Wurde der Auftragnehmer 
in der Ausführung behindert?
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1. Wie werden Bauablaufstörungen 
nachgewiesen?

Bauablaufstörungen sind zeitlich und finanziell negative Abweichun-
gen vom Soll-Ablauf. Ein direkter Vergleich zwischen dem Soll-Ab-
lauf und dem Ist-Ablauf zeigt nur die Abweichungen allgemein auf, 
erfüllt aber im Grunde nicht die Anforderungen, die der BGH in seiner 
Entscheidung vom 21. 03. 20021) an die Nachweisführung gestellt 
hat, in der es wörtlich heißt:
„a)	 Der	Auftragnehmer	muss	eine	Behinderung,	 aus	der	 er	Scha
densersatzansprüche	ableitet,	möglichst	konkret	darlegen.	Dazu	ist	
in der Regel auch dann eine bauablaufbezogene Darstellung not
wendig,	wenn	 feststeht,	dass	die	 freigegebenen	Ausführungspläne	
nicht rechtzeitig vorgelegt worden sind.*)
b)	 Allgemeine	Hinweise	darauf,	dass	die	verzögerte	Lieferung	frei
gegebener Pläne zu Bauablaufstörungen und zu dadurch bedingten 
Produktivitätsverlusten	 geführt	 habe,	 die	 durch	 Beschleunigungs
maßnahmen	ausgeglichen	worden	seien,	genügen	den	Anforderun
gen an die Darlegungslast einer Behinderung nicht. Sie sind auch 
keine geeignete Grundlage für eine Schadensschätzung.*)“

Dass die bloße Darstellung des Soll-Ablaufs im Vergleich zum Ist-
Ablauf nicht zum Nachweis einer Störung des Bauablaufs ausreicht 
ist auch einem Beschluss des Kammergerichts vom 13. 02. 20092) 
zu entnehmen:
„. . . Es werden lediglich – wie bereits in den erstinstanzlich einge
reichten Gutachten – pauschale SollZeiten pauschalen IstZeiten 
gegenübergestellt; die Differenz wird dann mit den berechneten 
Werten	multipliziert.	 In	 keinem	Punkt	wird	 differenziert	 dargestellt,	
welche	 Behinderungen	 welche	 Verzögerungen	 zur	 Folge	 hatten,	
welche Maschinen und Arbeitskräfte davon betroffen waren und wa
rum diese nicht anderweitig eingesetzt werden konnten. Es werden 
lediglich bestimmte Zeiträume mit bestimmten betriebswirtschaftlich 
ermittelten Werten multipliziert. Ein Bezug zu dem tatsächlichen Ge
schehen	auf	der	Baustelle,	wie	er	sich	aus	den	Bautagebüchern	er
geben	sollte,	wird	nicht	hergestellt	.	.	.“

Um die negativen Abweichungen aus Bauablaufstörungen darlegen 
zu können, muss zunächst ein machbarer vertraglicher Soll-Bauab-

1) Az.: VII ZR 224/00, IBR 2002, 354.
2) Az.: 7 U 86/08; IBR 2010, 437 – Urteil im Volltext.
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lauf zugrunde gelegt werden, in den dann die einzelnen Störereignis-
se mit ihren Auswirkungen auf die jeweiligen geplanten Tätigkeiten 
schrittweise eingearbeitet werden. Dabei muss aber immer ein Ver-
gleich mit dem tatsächlich eingetretenen Bauablauf erfolgen und 
ggf. eine Korrektur der Störungsfolgen vorgenommen werden. Siehe 
hierzu die Ausführungen unter Rdn. 123.

Grundsätzlich stellen sich für die Nachweisführung immer drei Fra-
gen:

1. Wie und was wollte ich bauen?

2. Was ist die Ursache für die Behinderung?

3. Welche Auswirkungen hieraus ergeben sich für den weiteren 
Bauablauf?

Geplanter	Soll-Ablauf	• Behinderungsursache(n) • Folgen und 
Auswirkungen auf den weiteren Ablauf

Ein allgemein verbindliches Verfahren zum Nachweis und zur 
Berechnung behinderungsbedingter Mehrkosten ist derzeit nicht 
vorhanden, es kann lediglich auf die Anforderungen an die Nach-
weisführung, die sich aus den bisherigen BGH-Entscheidungen er-
geben, zurückgegriffen werden.

Der Detaillierungsgrad des Nachweises richtet sich nach dem Infor-
mationsbedürfnis der anderen Partei. Wenn der Auftragnehmer eine 
Dreisatzrechnung präsentiert (Beispiel: Ist-Bauzeit ÷ Soll-Bauzeit x 
kalkulierte Vorhaltekosten) und der Auftraggeber damit einverstan-
den ist, muss auch kein weiterer Nachweis erfolgen. In der Praxis 
zeigt sich aber, dass die Auftraggeber mit dieser simplen Nachweis-
führung meist nicht mehr einverstanden sind.

Zudem sollte daran gedacht werden, dass sich im Fall einer gericht-
lichen Auseinandersetzung Personen mit der Forderung befassen, 
die die Baumaßnahme und den Bauablauf in der Regel nicht kennen. 
Deshalb ist eine auch für Dritte nachvollziehbare Dokumentation un-
verzichtbar. Denn wie soll dieser Personenkreis den Ist-Bauablauf 
und die behaupteten Behinderungen nachvollziehen können, wenn 
keine aussagekräftige Dokumentation vorhanden ist?

Zudem sagt der BGH in seiner Entscheidung vom 24. 02. 20053) 
ganz klar:

3) Az.: VII ZR 141/03; BauR 2005, 857.
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„. . . Ist ein Auftragnehmer mangels einer ausreichenden Dokumenta
tion der Behinderungstatbestände und der sich daraus ergebenden 
Verzögerungen zu einer den Anforderungen entsprechenden Dar
stellung	nicht	in	der	Lage,	geht	das	grundsätzlich	nicht	zu	Lasten	des	
Auftraggebers . . .“

1.1	 Was	ist	der	störungsmodifizierte	Soll-Ablauf?

Nach wie vor wird in der baubetrieblichen Literatur der sogenannte 
störungsmodifizierte Soll-Bauablauf als Nachweismethode propa-
giert. Diese Form des Nachweises ist immer dann problematisch, 
wenn nicht ein ständiger Abgleich mit dem tatsächlichen Ist-Ablauf 
erfolgt.

– Im ersten Schritt wird bei der Nachweisführung mittels störungs-
modifiziertem Soll-Bauablauf der Soll-Bauablauf bestimmt. Kri-
tik: beim Soll-Bauablauf wird oft der wirtschaftliche, störungsfreie 
Ablauf zugrunde gelegt, aber nicht der vertraglich geschuldete 
Soll-Bauablauf. Wenn ein fehlerhafter Soll-Bauablauf verwendet 
wird, sind die weiteren Ermittlungsergebnisse zwangsläufig feh-
lerhaft.

– Im nächsten Schritt wird in den Soll-Bauablauf ein aufgetretenes 
Störereignis eingearbeitet, wodurch man den Soll´-Bauablauf 
erhält. Der Soll-Ablauf wird somit durch die Einarbeitung der 
Störung modifiziert und ist fortan ein „störungsmodifizierter Soll-
Bauablauf“ oder auch Soll´-Bauablauf.

– Kritik: Meist werden nur auftraggeberseitige Störereignisse in 
den Soll-Bauablauf eingearbeitet. Es kann aber zu Überlagerun-
gen von Störereignissen kommen, die einerseits vom Auftrag-
geber und andererseits vom Auftragnehmer zu vertreten sind. 
Weiterhin werden nicht die konkreten Auswirkungen von Störun-
gen eingearbeitet, sondern nur theoretische Folgen.

– Weil aber eine Vielzahl von Störungen eintreten können, muss 
der Soll´-Bauablauf in diesen Fällen vielfach überarbeitet wer-
den. Dann kann man den Soll-Bauablauf als Soll-0-Bauablauf be-
zeichnen und der erste störungsmodifizierte Soll-Bauablauf wird 
zum Soll´1-Bauablauf. Nach Einarbeitung eines weiteren Stö-
rungskomplexes in den Soll´1-Bauablauf erhält man den Soll´2-
Bauablauf bis hin zum Soll´n-Bauablaufplan.

Allerdings nützen die Soll´n-Bauzeitenpläne nichts, wenn der Ist-
Ablauf nicht halbwegs mit ihnen übereinstimmt. Der Ist-Ablauf be-
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inhaltet die konkreten Störungsfolgen bereits und stellt somit schon 
das Ergebnis aus der Nachweiskette –	 geplanter	 Soll-Ablauf	 –	
Behinderungsursache(n) – Folgen und Auswirkungen auf den 
weiteren Ablauf – dar .

Insofern kann der Nachweis von Baubehinderungen und deren Fol-
gen nur anhand des konkreten Bauablaufes erfolgen.4)

1.2 Wie kann ein tauglicher Nachweis über den Ist-Bauablauf 
erstellt werden?

Schritt	1:

Grundlage für einen solchen Nachweis ist zunächst ein machbarer 
vertraglicher Soll-Bauablaufplan (siehe auch Kapitel 1.3).

Schritt	2:

Nach Einarbeitung der	ersten	Störung in diesen Soll-Bauablaufplan, 
vergleicht man das Ergebnis mit dem Ist-Bauablauf. Gegebenenfalls 
muss die Störungsbewertung (Ursache, Dauer, Auswirkungen auf 
weiteren Ablauf) überarbeitet und dem Ist-Bauablauf angepasst wer-
den .

Der Ist-Bauablauf einschließlich der ersten Störung kann als stö-
rungsbedingter Ist-1-Bauablauf bezeichnet werden. Davon 
ausgehend ist der weitere geplante Bauablauf auf Basis des Ist-
Fertigstellungsstands nach dem ersten Störereignis fortzuschreiben. 
Man erhält hierdurch den störungsbedingten	 Ist-1-Soll-Bauab-
laufplan.

4) So auch Drittler, Nachträge und Nachtragsprüfung beim Bau- und Anlagenbauver-
trag, ibr-online, Stand 03. 02. 2010, Rdn. 764.
Einen sehr lesenswerten Aufsatz zu störungsmodifizierten Bauabläufen im Zusam-
menhang mit Beschleunigungsmaßnahmen hat Steiner in IBR online in zwei Teilen 
veröffentlicht. Unter dem Titel „Die Beschleunigung von Bauabläufen – Teil 1: Die 
Ermittlung des mehrkostenrelevanten Beschleunigungszeitraums“ (online seit dem 
18. 05. 2007) zeigt er die Schwachpunkte des Nachweises von Beschleunigungs-
maßnahmen anhand von störungsmodifizierten Bauabläufen auf.
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